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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.10.2001 

Geschäftszahl 

2001/14/0087 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 92/17/0042 E 29. Jänner 1993 RS 3 

Stammrechtssatz 

Gegen die Gleichbehandlungspflicht verstößt ein Geschäftsführer, der Abgabenschulden bei Fälligkeit nicht 
vollständig entrichtet, dann nicht, wenn die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, nicht für die Entrichtung aller 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausreichen, er aber die Abgabenschulden im Vergleich zur Summe der 
anderen Verbindlichkeiten nicht schlechter behandelt und diesem Verhältnis entsprechend anteilig erfüllt; 
insoweit ist auch das Ausmaß der Haftung bestimmt (Hinweis E 28.5.1986, 84/13/0246, VwSlg 6123 F/1986; E 
21.5.1992, 88/17/0216). Dies setzt allerdings voraus, daß der Geschäftsführer im Verfahren betreffend seine 
Heranziehung zur Haftung die Grundlagen für die behördliche Feststellung des zum jeweiligen 
Fälligkeitszeitpunkt zur Bezahlung der Abgabenschuld zur Verfügung stehenden Anteils an liquiden Mitteln 
beigebracht hat. 


